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DER FOURIER f Gersau, Juli 1962

Erscheint monatlich
35. Jahrgang Nr. 7

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen
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VON MONAT ZU MONAT

Geheimhaltung ist notwendig!

Die Spionageprozesse der letzten Monate haben es auch jenen, die es bisher nicht haben

glauben wollen, mit brutaler Deutlichkeit gezeigt, dass unser Land wieder in die Schuss-

linie einer intensiven ausländischen Spionagetätigkeit gerückt ist. Die Schweiz ist offen-
sichtlich für ein gewisses Ausland wieder interessant geworden; jedenfalls lässt die heute

gegen uns geführte Spionage erkennen, dass man im Ausland eifrig bemüht ist, Einblick
in unsere militärischen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse zu gewinnen. Die
Folgerungen, die wir aus dieser Erkenntnis ziehen müssen, sind verschiedener Art. Einer
der Schlüsse, die sich daraus für uns aufdrängen, muss sicher darin bestehen, dass es

unsere Pflicht sein muss, die widerwärtige und mit allen Mitteln geführte Spioniererei
womöglich zu verunmöglichen, oder doch nach bestem Vermögen zu erschweren. Eines
der Mittel hierzu liegt in einer noch wnweArte« W«ir»»g «wseres wi/itämcÄc« Ge/;e/w-
«Ases. Wir sind hierin noch längst nicht am Ende unserer Anstrengungen; im Gegenteil
ist die Einsicht in die Notwendigkeit einer noch vermehrten und verbesserten Geheim-

haltung militärisch wesentlicher und schutzwürdiger Tatbestände noch keineswegs
Gemeingut unseres Volkes. Wir sind in diesen Dingen immer noch viel z« sorg/os und
machen es dem Ausland viel zu leicht, zu den von ihm gewünschten Angaben zu kom-
men. Die Arglist der Zeit, in der wir leben, macht es uns zur Pflicht, dass wir uns in
diesen Fragen noch wesentlich vermehrten Zwang auferlegen und in allen Teilen viel
vorsichtiger werden.

Die gesefz/Zc/je« Sest/VwrwMwgew, die sich mit dem militärischen Geheimnisschutz befassen,

sind in verschiedenen Erlassen und Vorschriften verstreut. Sie lassen sich in folgende
Gruppen gliedern.

1. Vorschriften für den allgemeinen Dienstbetrieb und den Felddienst

Die «//geme/ne« Gr«Mt/s<j7ze sind festgehalten in Ziff. 6 des Dienstreglements. Diese
werden für den Ausbildungsdienst ergänzt durch die Ziff. 25, 310 und 311 der Weisun-

gen für Ausbildung und Organisation in Kursen im Truppenverband (WAO). Für die
Bedürfnisse des Felddienstes sind die Ziff. 287-95 des Reglements Truppenführung
massgebend.
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